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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1985

Norm

StGB §6 A4

StGB §6 D

StGB §80 B

Rechtssatz

Für den Risikozusammenhang mit dem verpönten Erfolg ist das objektiv sorgfaltswidrige tatbestandsmäßige Verhalten

maßgebend; auf der subjektiven Seite kann jedoch der betre ende Fahrlässigkeitsvorwurf auch durch eine dieser

Tathandlung zeitlich vorgelagerte - ihrerseits keinen Risikozusammenhang herstellende, aber ebenfalls objektiv

sorgfaltswidrige - Einlassungsfahrlässigkeit getragen werden.
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